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Defizitförderung der Johanniter

Freiwillige Leistungen des Landkreises

Masterplan: 
FAK im BSZ

Schulaufsichtlicher
Antrag

Markt KIR: 
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freiw. Leistungen?
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Defizitförderung der Johanniter

Vergabe- und Beihilferecht

Vergabe?

Zuschüsse 
Freistaat

Privat-
schule

Sach-
aufwand
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Defizitförderung der Johanniter

Freiwillige Leistungen des Landkreises

1,47 Mio. EUR

Sponsoring?

Eigenanteil?

Zuschüsse?
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Defizitförderung der Johanniter

Auswirkungen auf den Haushalt (aktuell keine Ansätze)
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Defizitförderung der Johanniter
Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Der Landkreis unterstützt die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. bei Gründung einer Fach-

akademie für Sozialpädagogik in den ersten 5 Schuljahren voraussichtlich ab 2023 

mit einer Defizitförderung von insgesamt bis zu maximal 1,47 Mio. EUR. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt eine Vereinbarung mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zu 

schließen, die u.a. festlegt, dass dauerhaft kein Schüler aus dem Landkreis Ebersberg 

an der Fachakademie für Sozialpädagogik abgelehnt werden darf.

3. Ziffer 1 und Ziffer 2 dieses Beschlusses stehen unter dem Vorbehalt einer EU-beihilfe-

rechtlichen sowie vergaberechtlichen Unbedenklichkeit, die von Seiten der Verwaltung 

geprüft wird.

4. Die Verwaltung und die Johanniter werden beauftragt, die maximale Defizitförderung 

nach Ziffer 1 dieses Beschlusses auch über Fundraising – nach Möglichkeit – zu 

reduzieren.

5. Sollte die Defizitförderung ausgeschrieben werden müssen, wird die Verwaltung mit 

der Ausschreibung beauftragt; die Ziffern 1, 2 und 4 gelten dann entsprechend für 

den Gewinner der Ausschreibung.


